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PRÄSIDiNTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 

A. Z.: S - 485/Sch 

Betreff: 

Wien 1., Löwelstraße 12 
Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/6451 

Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 
Aktenzeichen anzugeben. 

Zum Schreiben vom ........................ .. 

11. Juni 1985 
A.Z •.................. Wien, am 

~~~.~.~:.~~ .... ~l..~~~~~~~~~-
An das Datum: 1 8. JUNI 1985 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament Verteilt 18. JU!!!.1!~~_ift~ 
1010 Wien 

CJl/k 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Invalideneinstellungsgesetz 1969 geändert wird 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­
reichs beehrt sich, dem Präsidium des Nationalrates die 
beiliegenden 25 Abschriften ihrer Stellungnahme zum Ent­
wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Invalideneinstellungs­
gesetz 1969 geändert wird, mit der Bitte um Kenntnisnahme 
zu überreichen. 

25 Beilagen Für den.. Generalsekretär: 
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ABSCHRift 
PKÄSIDENTENKONFERENZ 

DEI lAN DWIIlTSCHAFTSKAMM ERN 
ÖSTERREICHS 

AoZo: S - 485/Sch 
Zum Schreiben vom 23. April 1985 
Zur Zahl 42.005/2-6/1985 

An das 

11. Juni 1985 
Wien, am ...................................... . 
Wien l., Löwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 630741,6377 31, Fernschreiber 1:1/S451 

Bundesministerium für soziale Verwaltung 
Stubenring 1 
1010 Wi~n 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Invalideneinstellungsgesetz 1969 geändert wird 

Grundsätzlich steht die Präsidenter~onferenz dem Problem einer 
langfristigen Sicherung der Förderungsmaßnahmen für Berufs­

tätice oder in Berufsausbildung stehende behinderte Personen 
im Rahmen des Invalideneinstellungsgesetzes und damit auch 
der Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel 
für diese Maßnahmen positiv gegenüber. Anerkannt sei, daß 
auf diesem Gebiet in den letzten Jahrzehnten und Jahren viel 
getan wurde, etwa die schri tt'V\Teise Einbeziehung von Unfall ver­
sehrten und Zivilinvaliden in den begünstigten Personenkreis 
oder die "'lei treichenden Förderungsmaßnahmen durch die Novelle 

BGBloNr~ 111/1979 (geschützte Werkstätten, Ausbildungsein­
richtunßen für Behinderte, Förderung geschützter Arbeit in 
Betrieben)oDie finanziellen Aufwendungen aus dem Ausgleichs­
taxfonds, besonders für die neuen geschützten Werkstätten, 
sind rasant gestiegen und dementsprechend stark gestiegen sind 
in den letzten JDnren bereits die Belastungen der Betriebe 
durch die Ausgleichstaxeo Die Ausgleichstaxe für jede einzelne 

Person, die zu beschäftigen wäre, hat sich s~it 19'79 (390,­
Schilling),ffionatlich bis auf 760,·- Schilling im Jahr 1985 fast 
verdoppelt 0 Die vorgeschlagene neuerliche Verdoppelung auf 
1.5°0,- Schilling pro Monat \vürde eine Steigerung auf rund 
400 % in einem Zeitraum von 6 1/2 Jahren bedeuten, "1.r!as z1tl€ifel-
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los eine ganz außergewöhnliche Steigerungsrate und angesichts 
der Gesamtbelastung der Wirtschaft eine nicht zwnutbare Mehr­
belastung der Betriebe wäreo Die Präsidentenkonferenz spricht 
sich für eine wesentlich gemäßigtere Weiterentwicklung der 
Ausgleichstaxe auso 

Zur Frage der Verfassungsbestimmung ist die Präsidentenkon­
ferenz der Auffassung, daß es verfrüht 1rJäre, bereits 4 Jahre 
vor Ablauf der Bundeskompetenz für das Invalideneinstellungs­
gesetz die geltende Verfassungsbestimmung zu änderno Zur ge­
gebenen Zeit wird sicherlich eine sachnotwendige Lösung unter 
Beachtung der Anliegen der Bundesländer getroffen werden körmeno 

Zu einzelnen Bestimmungen wird folgendes bemerkt: 

Art 0 I (Verfassungsbestimmung) : 

Da die derzeitiße verfassunr;sgesetzliche Grundlage des In­
valideneinstellungsgesetzes erst mit 31 0 Deze~,ilber 1989 ablr.ufen 
irTird.~ ist eine Neuregelung in der laufenden Legislaturperiode 
des Nationalrates noch nicht notwendigo Darüber hinaus sollte 
auch eine neue Verfassungsbestimmung betreffend Bundeskompetenz 
für das Invalideneinstellungsgesetz be::"ristet werden, weil 
dieser Bereich insbesondere durch die Aus1r.Jirkungen der Novelle 
BGBloNre 111/1979 in stürmischer Entwicklung begriffen ist, 
die z\rJeckmäßigeI'\lvC'ise in angemessener Frist neuerlich über­
prüft irferden sollte 0 

Vergleichsweise sei darauf verwiesen, daß die kompetenzrecht­

lichen Grundlagen des Marktordnungsgesetzes, des für die Land­
und Forstwirtschaft bzt'ITo den Preis und Absatz agrarischer 

Produkte entscheidenden Bundesgesetzes, seit Jahrzehnten je­
weils auf zwei Jahre und seit de:;. ... letzten Verlängerung auf' 
vier Jahre befristet sinde 

Zu Arto I Zo 10 (§ 9 AbSa 2): 

Nach dem Vorschlag soll die Ausgleichstaxe von derzeit 
S 760,- pro Monat und zu beschäftit;ende Person auf S 10500,-, 
also um fast 100 % erhöht werdeno Die Erhöhung wird in den 
Erl~iu ternden Bemerkungen (Seite 20) damit begründet, daß die 
Zahl der begünstigten Personen zwischen dem 10101980 (450500) 
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und dem 101.1985 (44.100) fast unverändert sei, weil die Zahl 

der Kriegsopfer etc. wohl abgenommen habe, die Zahl der Zivil­
behindevten aber von rund 150000 auf 190000 angestiegen sei. 

Dazu ist zu sacen, daß sich die Zahl der Kriegsversehrten in 
den nächsten Jahren erheblich verringern wird. Das Ansteigen 
der Zahl der Zivilbehinderten ist sicher auch auf die Er-
"'lei terung des Personenkreises zurückzuführen 0 Ferner ist zu 
bedenken, daß durch die Sozialversicherung, Behindertengesetze 
uSWo nunmehr verbesserte andere Rehabilitationsinstrumentarien 
zur Verfüg,ung stehen, die auch eine Entlastung auf dem Gebiet 
des InvalideneinstellunEsgesetzes bringen \",erdeno Die vorge-

SChlagene enorme Erhöhunß der Ausgleichstaxe, gegenüber 1979 
praktsich eine Erhöhung auf 400 %, ist; daher nicht notwendig. 
Die hohe Belastung der österreichischen \.Jirtschaft mit Lohn­
kosten verlangt in allen Bereichen Sparsamkeito Die Aufgaben 
des Ausgleichstaxfonds erfordern laut den Erläuternden Be­
merkungen für 1985 einen finanziellen Gesamtauflr!and von rund 
200 ~illionen Schilling, ohne die notwendige Vorsorge für neue 
BehinderteIlarbeitsplätzeo Bei unveränderter Ausgleichstaxe 
(760,- S monatlich je offener Pflichtstelle) wird mit Einnahmen 

an Ausgleichstaxe von rund 160 l"lillionen Schilling gerechneto 
Die Festsetzung der Ausgleichstaxe mit S 10000,-, also eine 
Erhöhung um fast ein Drittel, würde sicherlich Einnahmen brin­
gen, die s01/lJohl den laufenden Auf\"land decken und einen finan­

ziellen Spielraum für nott-rendige Vorsorgen lassen" Eine solche 
maßvolle Anhebung der Ausgleichstaxe wäre angesichts der sozialen 
und humanitären Bedeutung der Eingliederung von Behinderten in 
das Berufsleben noch vertretbar" Schon die bestehende Taxe 
stellt letztlich eine Umlage von etwa 0,26 % der Lohrl- und Ge~ 
hal tSSUmLle dar (bei 25 Dienstnehmern zu einem durchschni tt-· 
lichen l"Ionatslohn von 14 x S 10,,000 brutto). Die vom Entwurf 
vorgesehene Erhöhung würde eine lohnsummenbezogene Umlage von 
bereits 0,51 % bedeuten und wäre eine nicht mehr zu unter­
schätzende zusätzliche Belastung der Lohnnebenkosteno 

Außerdem betont die Präsidentenkonferenz im Zusammenhang mit 
der Ausgleichstaxe wie schon bei früheren Anlässen, daß ent-
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sprechend einer früheren Rechtslage jene Betriebe von der Aus­
gleichstaxe befreit werden sollten, di6'einstellwiaig sind, 
aber entsprechende Invalide erfolglos angefordert haben. Je 
höher die Ausgleichstaxe wird, umso unverständlicher ist es, 
daß auch einstellungswillige Betriebe die Taxe zu entrichten 
haben.. Gerade die vor Jahren zum Nachteil der Dienstgeber ge­
änderte Rechtslage hat möglicherwe'issc dazu beigetragen, daß 
die E:'nstellungsbereitschRft zurückgegangen ist .. Wenn die An­
forderung eines Invaliden keinen Vorteil für den Dienstgeber 
bringt, kann mrul kaum erwarten, daß sich alle Dienstgeber be­
sonders um die Einstellung von Invaliden bemühen.. Auch aus 
diesel~l Gesichtspunkt wäre die Herstellung der früheren 
Rechtslage zu fordern .. 

Zu Art .. I Zo 16 (§ 10 Abs .. 6): 

Die vorgeschlagene Erhöhung des vom Ausgleichstaxfonds dem 
Bund zu ersetzenden Verwaltungskostenbeitrags von 0,75 % auf 
1 % der jährlich eingehenden Ausgleichstaxen wird nicht für 
notlJlTendig gehalten, weil der Verwal tungsko stenbei trag durch 
die stark gestiegenen Ausgleichstaxen automatisch stark ge­
stieeen isto 

Zu z .. 17 (§ 10 a): 

In !~~~_~_1~~~_~ des Entwurfes sind als neue Leistungsmög­
lichkeit "Sonderproe;ramme zur Verbesserung der beruflichen 
Eingliederung Behinderter" angeführt, ohne daß diese Sonder­
programme in den Erläuterungen nach Art und Umfang ausreichend 

konkretisiert werden .. 

Zu Z. 20 (§ 14 Abso 3): 

Nach dem geltenden § 14 Abso 2 lEG ist gesichert, daß mangels 
Vorliegens eines entsprechenden BeGünstigungsnachweises auch 
der besondere Kündigungsschutz frühestens mit Beginn des 
Monats der IDltragstellung wirksam wird, und eine wetergehende 
Rückwirkung nicht in Frage kommt .. Dies entspricht zumindest 
der derzeitigen höchstgerichtlichen Judikatur. Nach dem Ent­
wurf wird dagegen durch die Trerrrlung des bisherigen § 14 Abso 2 
in die neuen Abso 2 und 3 und die einschränkende Formulierung 
im neuen Abso 3 tlDie Feststellung nach Abs .. 2 .000" statt 
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"Die Begünstigungen nach diesem Bundesgesetz" wahrscheinlich 
bewirkt, daß der Kündigungsschutz weiter über den Monatsersten 
der AntragsteIlung zurückgreift 0 Ein derartiges Ergebnis wäre 
~legen der damit verbundenen' Rechtsunsicherheitfür die Arbe i t­
geber unzumutbaro Die Präsidentenkonferenz tritt entsprechend 
der geltenden Textier-ung des § 1ll- Absa 2 vorletzter Satz dafür 
ein, daß Abso 3 des Ent"rurfes wie folgt beginnt: "(3) Die Be-
günstigungen nach diesem Bundesgesetz 

Zu Art. I Za 30 (§ 22 a Absa 10): 

Hir~ sichtlich der persönlichen Rechte und Pflichten der Invaliden­
Vert~auensperson besteht der Zusammenhang mit dem Arbeitsver­
fassungsgesetzo Dieser soll nunmehr hinsichtlich des Anspruchs 
auf lBildungsfreistellung bei Fortzahlung des Entgelts zur 
Teilnahme an Bildungsveranstaltungen in der Richtung aufgegeben 
werden, daß die Invaliden-Vertrauensperson auch dann einen An­
spruch auf BildunGsfreistellung bei Fortzahlung des Entgeltes 
im Höchstausmaß von 2 Wochen innerhalb einer Funktionsperiode 
hat, wenn weniger als 20 begünstig;te Invalide in einem Betrieb 
beschäftigt sindo Gemäß § 118 Absa 1 zweiter Halbsatz Arbeits­
verfassungsgesetz besteht dagegen ein solcher Anspruch nur 
gegen Entfall des nltgelteso Es erscheint problematisch, die 
Rechte des Invaliden-Vertrauensmannes gegenüber demel1, des Be­
triebsrates so zu erweiterno Das dürfte letztlich auch nicht 
in seinem Interesse liegeno Der Betriebsrat hat die Rechte der 

Dienstnehmer umfassend lr..rahrzunehmen, insbesondere auch die der 
Behinderten 0 

25 Abschriften dieser Stellungnahme werden wunschgemäß gleich­
zeitig dem Präsidium des Nationalrates zugeleiteto 

Der Präsident: 
gez. Ing. DerfIar 

Der Generalsekretär: 
gel. Dr. ~{Ojb' 
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